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Änderung des Gesundheitsgesetzes (GesG): Zulassung von Leistungserbringern im am-
bulanten Bereich 
  

  
  
Beschlussesentwurf: 
 
§ 25bis Absatz 3 soll lauten: 
3 Sie erlischt, wenn ihr Inhaber oder ihre Inhaberin nicht innert sechs Monaten nach der Ertei-
lung von ihr Gebrauch macht, wobei das Departement diese Frist aus wichtigen Gründen auf 
Gesuch hin verlängern kann. 
 
Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats. 
 

Für die Redaktionskommission 
Präsident:  Aktuarin:  
Thomas Fürst Patricia Etter 
 
Sprecher/in der Kommission: Thomas Fürst 
 
 


